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Jovstl'iche Werchvickten.

Bund.
Revision ües knnÄesgesctxes betteMnü à Oberaufsicht über

âîê ForstpoliZîei. Der bezügliche Gesetzentwurf, im Nativnalrat bereits
im Juni 1899 zur Aumchme gelaugt, soll in der bevorstehenden Winter-
session nun auch vom Stand ernt behandelt werden. Die vorbereitende

Kommission, bestehend aus den Herren Müller (Schaffhausen), Cardinaux
(Freiburg), Dählcr (Appenzell J.-Rh.), Kümin (Schwyz), Simen (Dessin),

Stutz (Basclland) und Dhelin (Waadt) hat sich am 18. und 19. November

abhin in Bern zu einer letzten Durchsicht des Entwurfes versammelt und

noch verschiedene kleinere Abänderungen beschlossen. Die meisten derselben

sind redaktioneller Natur, wie z. B. der Ersatz des wenig bezeichnenden
Ausdrucks „forstliches Hilfspersonal" durch den zutreffendern „unteres
Forstpersonal". — Mehr Bedeutung kommt den: adoptierten Zusatz zu
Art. 13 zu, des Inhaltes, daß Kahlschlage in Schutzwaldungen in
der Regel untersagt sein sollen.

Insofern die Vorlage im Ständcrat, wie in Aussicht genommen, in
den ersten Sitzungen zur Beratung gelangt,* so sollte, es möglich sein,

solche in der nämlichen Session auch noch im Nationalrat, der sich nur
mit den zwischen beiden Räten obwaltenden Meinungsverschiedenheiten zu
befassen haben wird, zu erledigen. In diesem Falle könnte das Gesetz,

das nun bereits seit 3^/s Jahren auf der Traktandenliste der
gesetzgebenden Räte steht, unter Umständen nächsten März in Wirksamkeit
treten. Bei einer Verschiebung der abschließenden Behandlung auf den

Juni — in der außerordentlichen Frühjahrs-Session wird sich dazu schwerlich

Zeit finden — wäre dagegen ein weiteres Jahr für die Anwendung
mancher so ungeduldig erwarteten Neuerung verloren.

Wir sind überzeugt, daß Herr Nationalrat Balding er, der als
Präsident der nationalrätlichen Kommission in Sachen das maßgebendste

Wort mitzusprechen hat, sicher das Möglichste thun wird, um die

Angelegenheit schon diesen Winter zum Abschluß zu bringen und damit
endlich dem dcrmaligcn provisorischen, jeden Fortschritt ans forstlichem
Gebiete hemmenden Zustand ein Ende zu machen.

Mr M. vecoppet. professor Äer Forstwissenschaften am Mgen.
Polytechnikum. In seiner Sitzung vom 26. November d. I. hat der

Bundesrat die durch den Hinscheid von Herrn Prvfessvr Bourgeois frei
gewordene Professur für Forstwissenschaften an der Forstschule des eidgen.
Polytechnikums durch Ernennung des Herrn Kreisvberförsters Decvppet
in Aigle an diese Stelle wieder besetzt.

* Solche hat in der That am 5. d. M. bezonnc».
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Der Name des Herrn Decoppet ist den Lesern dieser Zeitschrift nicht
fremd, war letztere dach wiederholt in der Lage, seiner Feder entstammende
tüchtige Arbeiten zu bringen. Die Bekanntschaft mit dem Gewählten
mögen nachstehende biographische Notizen ergänzen.

Herr Maurice Decoppet von Suscêvaz, Kanton Waadt, geboren
1864, besuchte erst das Collège in Iverdon und nachher die Kantvnsschule
in Aaran, von der er 1883 mit Maturitätszeugnis an die Forstschule
des eidgen. Polytechnikums übertrat. Er verließ diese 1886, mit dem

Diplom ausgezeichnet, und erwarb sich nach einjährigem Praktikum im
Fvrstkreise Iverdon das kantonale, und nach einem weitern Jahr auch
das eidgen. Zeugnis der Wahlfähigkeit an eine höhere Forststelle. Nachdem

er von 1888—1889 auf dem waadtlandischen Kantvnsforstinspektvratc
thätig gewesen, wurde er als Revierförster slorsstier äe àtriet.) des

V. Forstkreises, Cossvnay, gewählt. 1892 avancierte er zum Oberförster
des Forstkrcises Aigle, welche Stelle er bis jetzt versehen hat. Daneben
verwaltete er seit 1890 die Waldungen der Gemeinde Dverdon.

Bei seiner Wirksamkeit im Hügcllande, im Jura und im Hochgebirge
hatte Herr Decoppet Gelegenheit, sich in allseitigster Weise mit den
Arbeiten des forstlichen Wirtschastsbetriebes und der Einrichtung gründlich
vertraut zu machen. Daneben bethätigte er sich aber auch wissenschaftlich
mit Erfolg, wie seine 1896 an der schweiz. Landesausstellung in Genf
und dieses Jähr an der kantonalen Ausstellung in Vivis durch silberne
und goldene Medaille ausgezeichneten größern Arbeiten beweisen. Selbst
das Lehrfach ist ihm nicht fremd, indem er seit 1896 die waadtländischen
Forstkurse leitete und überdies als forstlicher Lehrer an der kantonalen
Ackerbauschule wirkte.

Mit Herrn Decoppet hat die schweiz. Forstschule gewiß einen sehr

tüchtigen Lehrer gewonnen, der das unbestrittene Ansehen seiner Fach-
gcnvssen bereits mit nach Zürich bringn Wir sind überzeugt, der
allgemeinen Gesinnung Ausdruck zu verleihen, indem wir ihm zu seiner

Ernennung herzlich gratulieren.

— Herr Decoppet wird seine neue Stellung mit dem 1. April 1902
antreten und zunächst die von Herrn Professor Bourgeois sel. gelesenen

Fächer übernehmen.

plosêSSSs ljs. Larl LramerP. Am 24. November verschied nach

kurzer Krankheit Dr. Carl Cramer, Professor der Botanik am eidgen.

Polytechnikum in Zürich, im 71. Altersjahr, infolge eines Schlaganfalles,
der ihn am '11. November, abends, betroffen hatte und von welchem er

nicht mehr zum Bewußtsein zurückkam. Mitten aus seiner Lehrthätigkcit
hat der Tod den liebenswürdigen, sympathischen, gewissenhaften Lehrer,

zu dessen Füßen Wohl neun Zehntel der schweizerischen Forstleute gesessen

haben, unerwartet rasch hinweggcführt.
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Carl Cramer wurde am 4. März 1831 in Zürich gebaren. Er nb-

svlvierte das untere Gymnasium und die Industrieschule seiner Vaterstadt
und studierte dann vvn 1850 bis 1852 an der Universität in Zürich,
und zwar hatte er bei Beginn seines Studiums im Sinne, Chemiker zu
werden. Entscheidend aber für seine Studien und seine botanische Richtung

wurde sein großer Lehrer, der Botaniker Carl Wilhelm Rägeli, der

damals neben Heer, Escher vvn der Lindt und Mousson in Zürich wirkte
und dem Cramer nach Freiburg i, Br, folgte, als er dorthin einen Ruf
erhielt. Emsig arbeitete Cramer mit seinem Meister in Freiburg und
kehrte dann 1855 nach Zürich zurück, mn sich an der Universität zu
habilitieren. Im Jahre 1857 erhielt Cramer an Stelle des inzwischen
nach Zürich berufenen und dann nach München übergesiedelten Nägeli
als Dozent einen Lehrauftrag, und im Oktober 1860 wurde er als ordentlicher

Professor für allgemeine Botanik am eidgen. Polytechnikum angestellt.

In dieser Stellung wirkte Cramer mit ausgezeichnetem Erfolg bis
an sein Lebensende.

Mehr als 2000 Schüler hat der Entschlafene in der Botanik
unterrichtet, und wer von uns erinnert sich nicht mit Freuden an den lieben

Lehrer, der mit so großer Hingabc an die Sache uns Vvn seinen reichen
Geistesschätzen mitteilte. Wie anregend und interessant waren seine

mikroskopischen Übungen; wie vorzüglich hat es Professor Cramer verstanden,
seine Schüler zu exakter, wissenschaftlicher Beobachtung anzuleiten und

ihre Beobachtungsgabe zu schärfen und auszubilden.
Aber auch als Forscher hat Cramer Großes geleistet; durch seine

vielen, wahrhaft klassischen Arbeiten auf den Gebieten der Zellenlehre,
der Pilz- und Algenkunde steht er bei seinen Fachgenvssen in hohem
wissenschaftlichem Ansehen, und sein Name wird stets neben demjenigen
seines Lehrers Nägeli genannt werden, wenn es sich um die Entwicklung
der modernen Zellenlehre handelt.

Seinen Schülern war der Entschlafene mit väterlicher Liebe zugethan,
und seinen Kollegen war er ein herzensguter, stets dienstbereiter Freund.

Professor Carl Cramer ist für immcr Vvn uns geschieden, sein
Andenken aber lebt im Herzen der dankbaren Schüler fort! L.

An à Mg. F0l5t5cdule sind die früher vvn Hrn. Prof. Bourgeois
gehaltenen Vorlesungen für dieses Wintersemester wie folgt verteilt worden :

Hr. Prof. Felder: Einleitung in die Forstwissenschaft, Istündig, und

Exkursionen, 4stündig (I. Jahresknrs). — Fvrstschutz (ohne den

zoologischen Teil), Istündig (III. Kurs).
Hr. Prof. St and fuß: Fvrstschutz, zoologischer Teil, 2stündig sill. Kurs).
Hr. Prof. Engler: Forstpvlitik, Mündig (III. Kurs).

IM kuügetentwutt Äes gUNÄesrales pro IY02 werden für Forstwesen

beinahe genau die nämlichen Ansätze beibehalten, wie im Vorjahr. Im ge-
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samten sind die Ausgaben zu Fr. 027,800 veranschlagt, gegen Fr. 628,300
im Jahr 1901. Die wichtigsten Posten betreffen die Bundcsbeiträgc an

Aufforstungen und allfällig damit verbundene Verbaue mit Fr. 400,000,
die Bundesbeiträge an die Besoldungen und Taggelder der kantonalen

Forstbeamtcn mit Fr. 130,000 und die Kosten für Triangulation IV. und

höherer Ordnung und Prüfung der Detailvermessung der Waldungen mit
zusammen Fr. 40,000.

Kantone.
8t. Lallen. Abgelehnte Vermehrung des Staats-Forst-

personals. Bekanntlich besitzt der Kanton St. Gallen nur vier
wissenschaftlich gebildete Bezirksförster bei einer gesamten Waldfläche von ca.

40,000 Hektaren. Die Zahl der höhern Staatsfvrstbeamten, denen die

Bewirtschaftung von ca. 930 Hektaren Staatswald und von ca. 24,000
Hektaren Gemeinde- und Korporationswald sowie die fvrstpvlizeiliche
llebcrwachung von 13,300 Hektaren Privat-Schutzwald obliegt, muß daher
als ganz unzureichend bezeichnet werden.

Der Regierungsrat hat nun dem Großen Rat in dessen letzter Session

beantragt, die Zahl der Forstbezirke von 4 auf 5 zu erhöhen. Das aus

zwei Artikeln bestehende Gesetz sollte zur Vorberatung an eine Konnnission
gewiesen werden.

Der Große Rat beschloß jedoch nicht einmal Eintreten auf die von
der Regierung warm befürwortete Vorlage, angeblich weil nach Erlaß
eines neuen Bundesgesetzes betreffend das Forstwesen der Moment zur
Behandlung dieser Frage geeigneter sein werde.

Um einen hätte man immerhin die Zahl der Bezirksförster füglich
schon jetzt vermehren dürfen. Vielleicht wäre es alsdann bei jenein spätern
Anlaß leichter gewesen, weitere Bezirksförsterstellen zu schaffen, die

unerläßlich sind, wenn das in den st. gallischen Gemeindewaldungen liegende
große Kapital einen entsprechenden Nutzen abwerfen und in den

Berggegenden der Schutzwald seiner hochwichtigen Aufgabe gemäß behandelt
werden soll.

UaaÄt. Eine Buche von seltener Größe ist vorigen Monat
als Windfall auf einer Steigerung von Brennholz aus dem Staatswald
Boulex des Forstkreises Payerne zum Verkaufe gelangt. Der betreffende
Stamm, am 13. Oktober l. I. vom Sturme geworfen, ergab bei der

Aufrüstung 18 Ster und 175 Wellen von 1 Meter Länge und 1 Meter
Umfang. Zwei Jahre früher hatte der Baum ebenfalls durch den Wind
einen Ast eingebüßt, der 6 Ster und 125 Wellen lieferte. Die gesamte

Holzmasse dieser Buche betrug somit 24 Ster und 300 Wellen und wurde
zu Fr. 317. 50 verkauft.

5 Die Waldungen der Gemeinde» St. Gallen und Rapperswil, welche eigene
Forsttechniker angestellt haben, sind in dieser Zahl nicht inbegriffen.
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Ausland.
Veut§cî)lân<l. Vn. Carl von Fischbach 's. Im Momente der

Drucklegung erhalten wir die Kunde vom Hinscheid eines weitern
Ehrenmitgliedes unseres Vereins. Am 23. November verstarb in Sigmaringen
der fürstl. Hvhenzollernsche Oberfvrstrat Dr. Carl von Fischbach in seinem

81. Lebensjahre. Durch seine hervorragende praktische Thätigkeit, sowie

durch zahlreiche litterarische Arbeiten, ganz besonders aber durch sein in
vier Auflagen weitverbreitetes, populäres „Lehrbuch der Forstwissenschaft"

hat Oberforstrat Vvn Fischbach sich weit über die Grenzen seines Vaterlandes
hinaus einen hochgeachteten Namen erworben. Auch den schweiz. Forstleuten

wird das Andenken des unserem Vereine stets herzlich zugethanen
Mannes teuer bleiben.

WütHerclnzeigen.

Neue litterarische Erscheinungen.
(Nachstehend angeführte Bücher sind vorrätig in der Buchhandlung Schinid Ki Francke in Bern.)

ver LiiMuss âcs Lergbaus auf âie erste Entwicklung cier Forstwirtschaft in

veutschlanck. Von vr. C l nmo r Neu bürg, Professor in Erlangen. Sondcr-
abdruck aus der Festschrift der Universität Erlangen zur Feier des achtzigsten

Geburtstages Sr. königlichen Hoheit des Prinzrcgcntcn Luitpold von Bayern.
Erlangen und Leipzig. A. Dcichcrt'schc Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme).
1961. 36 S. gr. 8°. Preis drosch. M. 1. 26.

Im Âàmposîti«« «los matisiss oiganignss et les formes <>'Inimus clans lenrs

rapports avso l'aArioultnrs. ?ar 1?. Lroksssenr à'a^rionlturs à

l'llnivsrsitö cls Uuuicb. Nraäuit cls 1'allsmancl par 7-1. 77enrz/, Lrokssssur à

l'lkeols cl'a^rieulturs Aatbivu äs Oombasls st à I'lZcole nationale cles lilanx
st Gorets. Lrökacs cls 7>. ckean, inspsotsur Zöiiöral clss Ltations aZro-
uomigues. ^vsv 52 tiZurss clans Is texts. 7?e?'Ae?'-7>enn«â cd die., gclitsurs.
?aris st ldlane)'. 1962. XII st 657 p. z-r. in-8°.

Las Lergel!. Forstbotanischc Monographie von Ernst Geiger. Mit 1 Karte, Pro¬
filen, 5 Tafeln Baumformcn und 1 Panorama von Soglio (gezeichnet von Herrn
stucl. pcchvtsolin. Höfligcr). Separatabdrnck ans dem Jahresbericht der Nalnrf.
Gesellschaft Granbnndcns, Band 45. Chnr. Bnchdrnckcrci von Jos. Casanova.
1901. 119 S. 8°.

q- q-
»

l'orvsli-r ou 8a»cl> bioils. (Forstwirtschaft auf Sandböden.) IZz' ?rok. ^ok»?

/o?'cft O. Ose. liixtraot krom tbs korretb annual report ok tirs commissioners
ok lkislrsriss, Oams ami Ikorssts ok tbs stats ok Xsv-?ork. 22 p. in-4°.

Obgleich in der Schweiz Sandboden nur in beschränkter Ausdehnung vorkommt,
und somit hier die Anleitung zu dessen Bindung und vorteilhaftester Benutzung nur
wenig Anwendung finden kann, so ist nichtsdestoweniger aus der vorliegenden Arbeit
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